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Beschlussvorlage 2026/0764  
 
 
Bearbeiter: Hauptverwaltung\Schwaiger, Andrea 
 
 

Beratungsfolge Termin   

Gemeinderat 22.04.2026 öffentlich Entscheidung 

 
 
 

Beteiligung Sammelbeschaffung LF 10 Bayern - zur Einhaltung Hilfsfrist im nord-
westl. Gemeindegebiet 
 
Sachverhalt: 
 
Der Landesfeuerwehrverband Bayern e.V. führt in der ersten Jahreshälfte 2026 ein EU-weites 
Vergabeverfahren zur Sammelbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen LF 10 „Bayern“ nach 
DIN 14530-5 als sogenannte zentrale Beschaffungsstelle für die bayerischen Kommunen durch. 
 
Im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplans wurde der graue Fleck, im nord-westl. Teil des Ge-
meindegebiets von Bechhofen identifiziert. Hier kann durch keine örtliche oder überörtliche 
Feuerwehr mit Atemschutzausstattung die gesetzlich geregelte Hilfsfrist erfüllt werden. Daher 
wurde im Feuerwehrbedarfsplan die Stationierung eines wasserführenden Fahrzeugs (Trag-
kraftspritzenfahrzeug-Wasser) im nord-westl. Gemeindeteil berücksichtigt.   
 
 
Die Verwaltung schlägt vor, das Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W), welches aktuell in 
Großenried stationiert ist, in den nord-westl. Bereich zu verlagern.  
Gespräche mit den Kommandanten der Feuerwehren Reichenau, Kaudorf und Thann fanden 
bereits statt. Die Bereitschaft der genannten Feuerwehren zur Ausbildung von Atemschutzgerä-
teträgern und Bereitschaft diesen Einsatz auch zu leisten, wurde von allen signalisiert. 
Aktuell kämen zwei Standorte mit Reichenau oder Kaudorf in Frage. Der Standort Kaudorf hätte 
aktuell den Vorteil, dass dieser bereits in einer entsprechenden Größe vorhanden und daher als 
UVV-gerechte Fahrzeuggasse eingestuft ist. Zudem liegt der Standort Kaudorf zentral im nicht 
abgedeckten nord-westl. Gemeindebereich. Die Entscheidung über die endgültige Stationierung 
wird zu einem späteren Zeitpunkt getroffen. 
 
Im Feuerwehrbedarfsplan ist für die Feuerwehr Großenried ein Löschgruppenfahrzeug (LF10) 
vorgesehen, welches im Rahmen der Sammelbeschaffung kostengünstiger als in einer Einzel-
beschaffung gekauft werden kann.  
 
Die Stellungnahme des Kreisbrandrats über die geplante Beschaffung und die Umstationierung 
des Tragkraftspritzenfahrzeugs-Wassers aus Großenried wurde bereits fristbedingt verwal-
tungsseits eingeholt.  
 
Der Verwaltung empfiehlt dem Gremium, der verbindlichen Beteiligung an der Sammelbeschaf-
fung von Löschgruppenfahrzeugen LF 10 „Bayern“ teilzunehmen und der Auslieferung und da-
mit auch der Haushaltsbelastung im Jahr 2030 zuzustimmen.  
Neben dem Vorteil, dass eine gemeinsame Beschaffung generell kostengünstiger ist, hat die 
Gemeinde den Vorzug, dass der gesetzliche Zuschuss sich um 10% durch die gemeinsame 
Beschaffung mit anderen Gemeinden erhöhen kann. 
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Die verbindliche Beteilungen an der Vergabe muss bis spätestens 31.05.2026 erfolgt sein.  

 
 
Kosten: 
 
Ausgaben:   rund 500.000 € → Kostenersparnis auf Grund gemeinschaftlicher      

Beschaffung nicht bezifferbar 
 
Kostendeckung: 
 
Einnahmen durch die Förderung den Freistaat Bayern:   136.500 € 
aufgrund der Sammelbestellung erhöht sich die Förderung um 10% auf maximal 150.150 € 
 
 
Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feuerwehrwesens: 
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Geschätzter finanzieller Aufwand für die Marktgemeinde:  
rund 350.000 € brutto, oder bei einer gemeinsamen Beschaffung mit einer weiteren Kommune 
rund 335.000 € brutto 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Marktgemeinderat des Marktes Bechhofen stimmt der verbindlichen Beteiligung an der 
Sammelbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 vom LFV Bayern e.V., wie im Sach-
verhalt dargestellt, zu und beauftragt die Verwaltung den Förderantrag zu stellen. Die Haus-
haltsmittel für das Haushaltsjahr 2030 vorzusehen sowie die verbindliche Beteiligung zu erklä-
ren. Nach erfolgter Indienststellung soll das Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser der Feuerwehr 
Großenried im nord-westl. Gemeindebereich Bechhofens stationiert werden, um die gesetzliche 
Hilfsfrist in diesen Bereich erfüllen zu können.  
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